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   Informationen des Bürgermeisters   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

haben auch Sie den Eindruck, dass die Quelle der Katastrophen nie versiegt?
Bisher war die Not und das Leid auf dieser Welt weit weg von unserer Wohlstand-
gesellschaft. Doch stetig scheint es uns Schritt für Schritt näher zu kommen und 
uns auf den Fersen zu sein. War es anfangs das Corona-Virus, das für viele mas-
sive Einschränkungen jeglicher Art bis hin zu gesundheitlichen Schäden oder gar 
den Tod mit sich brachte, ist es jetzt der Ukrainekrieg mit der wirtschaftlichen 
Krise im Schlepptau. Mit beiden Dingen haben wir gelernt umzugehen, uns ir-
gendwie anzupassen. Manchmal gelingt es besser und man arrangiert sich, ein 
anderes Mal scheint die Lage aussichtslos und es bleibt dem Einzelnen nichts 
anderes übrig, als den Umstand hinzunehmen und irgendwie zu überstehen.
Umso mehr freut es mich und erfüllt mich mit Dankbarkeit und Zuversicht, wenn 
Firmen, Organisationen, Vereine und auch Einzelpersonen trotz der widrigen Ge-
gebenheiten für das frisch sanierte Freibad großzügig spenden. Es sind Zeichen 
der Solidarität, des Zusammenhalts und eines kollektiven Beitrags Vieler für Alle. 
Denn alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, davon zu profitieren. 
Da durch die Spenden ein Teil der Kosten abgefangen werden, stehen diese Mit-
tel nun für alternative Investitionen zur Verfügung.
Dafür allen bisherigen und auch künftigen Spendern ein herzliches Vergelt´s 
Gott!
Jetzt ist es an mir, einen großen Bogen zu spannen, der im sommerlichen Frei-
bad beginnt, über die Adventszeit und das bevorstehende Weihnachtsfest führt 
und im Neuen Jahr 2023 endet. 
Lassen Sie es mich so ausdrücken:
Genießen Sie die Adventszeit, die bis heute den wunderbaren Charakter der 
Nächstenliebe, Vergebung und Großzügigkeit mit sich bringt, sowie das Weih-
nachtsfest – sei es im Kreise der Familie, der Verwandtschaft oder mit Freunden. 
Seien Sie zuversichtlich und guter Dinge, wenn Sie das Neue Jahr begrüßen. 
Was es für den Einzelnen bereithält, kann niemand sagen. Allerdings – und das 
können viele Menschen im Rückblick bestätigen – hält das Leben oftmals Über-
raschungen bereit, mit denen wir nicht rechnen (können). 
Mit einem können wir jedoch fest rechnen: der Kraft und Anpassungsfähigkeit 
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von Menschen in einer Solidargemeinschaft, eingebunden und integriert in Or-
ganisationen und Vereinen, verwurzelt in Obersüßbach.

Ich wünsch Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und 
für das Neue Jahr 2023 weiterhin ein freundschaftliches und respektvolles Mit-
einander. 

Und vor allem: Bleibt´s alle gsund!

Ihr

Michael Ostermayr
Erster Bürgermeister    Besuchen Sie unsere Gemeinde
         auch gern im Internet!

Neujahrsempfang 2023
Die Gemeinde lädt alle Bürger und  
Bürgerinnen zum Neujahrsempfang ein.  
Beginn ist um 17 Uhr mit dem Neujahrsgottesdienst, 
anschließend gibt es einen kleinen Stehempfang auf dem 
Kirchenparkplatz.

„Alle warten auf Wunder, aber keiner schaut mal vor die Tür.“
Klaus Klages



4 Gemeindeblatt  Nr. 10 / 2022

   Informationen aus der Gemeinde   

Gedenken der Opfer von Gewalt und Krieg 
Die Gemeinde Obersüßbach und die KSK Obersüßbach gedachten am Krieger-
denkmal in Obersüßbach der Opfer von Terror, Gewalt und Krieg und legten 
dazu einen Kranz nieder. In seiner Ansprache erinnerte Bgm. Michael Ostermayr 
an die unzähligen Soldaten, die in den Weltkriegen oder danach in Gefangen-
schaft starben. Aber auch an die Menschen, die durch Kriegshandlungen als 
Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Sie sind Zeichen der Mahnung, 
dass sich dies nicht mehr wiederholen darf und Terrorismus und Extremismus, 
Antisemitismus und Rassismus in unserem Land kein Platz eingeräumt werden 
darf. Die Gegenwart und Zukunft der jetzigen und künftigen Generationen soll-
te Hoffnung auf Versöhnung und Frieden unter den Menschen und Völkern 
haben dürfen.

Foto: Gemeinde Obersüßbach
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   Informationen aus der Verwaltung   

Öffentliche Bekanntmachung
Über die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023

Festsetzung der Grundsteuer
Gemäß Grundsteuergesetz, § 27 Abs.3, wird hiermit für die Gemeinde Ober-
süßbach mit ihren Ortsteilen die Grundsteuer für das Veranlagungsjahr 2023 in 
gleicher Höhe wie im Jahr 2022 festgesetzt. Die Festsetzung gilt für alle Grund-
steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr 2023 keinen schriftlichen Grundsteu-
erbescheid erhalten und bei gleichbleibenden Besteuerungsgrundlagen die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für den Steuerschuldner 
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswir-
kungen ein, die sich sonst bei Zustellung eines schriftlichen Bescheides ergeben 
würden. Ein neuer Grundsteuerbescheid wird nur erteilt, wenn Änderungen in 
den Besteuerungsgrundlagen, bei den Fälligkeitsterminen, bei der Zahlungswei-
se oder bei den Eigentumsverhältnissen eintreten.

Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden gebeten, 
die Grundsteuer 2023 entsprechend den im letzten Grundsteuerbescheid fest-
gesetzten Beträgen und Fälligkeiten unter Angabe des Kassenzeichens auf nach-
folgender Bankverbindung der Gemeinde Obersüßbach einzuzahlen:
Sparkasse Kelheim 
IBAN: DE 94 7505 1565 0000 3519 16 BIC: BYLADEM1KEH 
oder    
Raiffeisenbank Landshuter Land eG
IBAN: DE 76 7436 2663 0000 2112 06
BIC: GENODEF1ERG

Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 bzw. für Jahreszah-
ler der 01.07.2023. Zu spät eingehende Zahlungen werden mit Mahngebühren 
und Säumniszuschlägen belastet.
Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für das Jahr 2023 zu-
geht, gilt dieser schriftliche Bescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
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entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (sie-
he 2.) werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird ist der Widerspruch einzulegen bei Ver-
waltungsgemeinschaft Furth, Am Rathaus 6, 84095 Furth.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird ist die Klage bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht in Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg zu erheben.

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einle-
gung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2023 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen.
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt): Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.
Die Einlegung eines Widerspruchs und die unmittelbare Klageerhebung haben 
keine aufschiebende Wirkung (§80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), d.h. der jeweils fällige 
Betrag ist trotzdem fristgerecht zu bezahlen.

Allgemeines
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuerschuldner bis zum Ablauf 
des Jahres in dem der Verkauf stattgefunden hat. Eine Vereinbarung im Kaufver-
trag über den Steuerübergangstermin hat nur privatrechtliche Bedeutung im In-
nenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber und hebt die öffentlich-recht-
liche Steuerschuldnerschaft nicht auf.

Furth, 11. November 2022
Michael Ostermayr
Erster Bürgermeister

Aus gegebenem Anlass wird gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass 
ebenfalls keine Gewerbesteuer-Vorauszahlungsbescheide und keine Hunde-
steuerbescheide für das Kalenderjahr 2023 erteilt werden, da diese Bescheide 
auch für die Folgejahre Gültigkeit haben. Die Fälligkeiten und den zu zahlenden 
Betrag entnehmen Sie bitte Ihrem letzten Steuerbescheid.
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Räum- und Streupflicht
Beginn der kalten Jahreszeit – Räum- und Streupflicht der Anlieger 
Bitte ausreichend breite Fahrgassen für Einsatzfahrzeuge freihalten!
Jahreszeitlich bedingt kann morgendliche Schnee- und Eisglätte auf Straßen und 
Gehwegen bei niedrigen Temperaturen und Niederschlägen jederzeit auftreten. 
Die Räum- und Streupflicht für Wege ist durch die Satzung der Gemeinde den 
Straßenanliegern übertragen, hierzu gehören die Geh- und Radwege und ent-
sprechende Flächen am Rande der Fahrbahn, soweit kein Gehweg vorhanden ist. 

Diese Bereiche müssen werktags ab spätestens 7:00 Uhr und sonn- und feier-
tags ab spätestens 8:00 Uhr auf eine Breite von mindestens 1,00 m geräumt 
und gestreut werden. Wenn im Laufe des Tages Schnee- und Eisglätte auftritt, 
ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese 
Pflicht endet um 20:00 Uhr. 

Der geräumte Schnee ist neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr 
nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht 
möglich, ist der Schnee spätestens am folgenden 
Tag von der öffentlichen Straße zu entfernen. Der 
Schnee ist dann auf dem angrenzenden eigenen 
Grundstück zu lagern. Abflussrinnen, Hydranten, 
Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind 
bei der Räumung freizuhalten.  Um einen reibungs-
losen Räum- und Streudienst gewährleisten zu 
können bittet der Bauhof darum, die Straßen 
nicht zuzuparken und die Autos so abzustellen, dass die Einsatzfahrzeuge 
nicht behindert werden. 
Die Gemeinde weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Räum- und 
Streupflicht für die Gemeinde von öffentlichen Straßen nur in gefährlichen und 
verkehrswichtigen Bereichen besteht. Die komplette Räumung aller gemeindli-
chen Verkehrsflächen ist eine Serviceleistung der Gemeinde, der wir gerne nach-
kommen sofern die Flächen zugänglich sind. 

Ist die Straße nicht frei befahrbar wird durch die Gemeinde kein Winter-
dienst durchgeführt.
Umweltbelastendes Salz möglichst vermeiden! Streusplitt kann in kleinen 
Mengen kostenlos an der Raiffeisenhalle entnommen werden. Es sind keine wei-
teren Streusplittbehälter im Gemeindebereich aufgestellt. 
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Altstoffsammelstelle
Die Altstoffsammelstelle in Obersüßbach ist während der Feiertage ge-
schlossen. 
Um Ihnen die rechtzeitige Planung Ihrer Weihnachtsfeiertage zu erleichtern, 
weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass die Altstoffsammelstelle in Obersüßbach 
während der Weihnachtsfeiertage geschlossen ist. Sie haben am 
Samstag, 17. Dezember 2022,  noch die Möglichkeit Ihren Abfall vorbeizubrin-
gen. Ab Samstag, 14. Januar 2023, ist wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. 

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass die Altstoffsammelstelle in den Wintermona-
ten (November bis Februar) nur am Samstag von 12:00 bis 15:00 Uhr geöffnet 
ist.

   Informationen aus der Verwaltungsgemeinschaft   

Rathaus der VG Furth an Weihnachten geschlossen 
Das Rathaus der VG Furth ist von 27. Dezember 2022 bis 05. Ja-
nuar 2023 geschlossen. Bitte  berücksichtigen Sie dies bei Ihren  
Planungen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Vereine und Künstler können sich im Rathaus-Foyer präsentieren 
Im Eingangsbereich des Rathauses Furth befindet sich ein Schaukasten, in dem 
gemeindeangesiedelte Firmen und Vereine, Kunsthandwerker und Künstler 
die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Ab Dezember sind dazu noch 
Termine frei. Interessenten melden sich bitte im Rathaus unter Telefon 
08704/9119-0.
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   Informationen aus dem Landkreis   

Tätigkeit der Wohnraumberaterin des Landkreises 
Wenn wir Barrieren im häuslichen Umfeld reduzieren wollen, denken die meis-
ten Menschen sofort an die Entfernung einer Schwelle, den Einbau von Rampen 
oder einem Treppenlift. Auch der Austausch der Badewanne zugunsten einer 
bodengleichen Dusche steht ganz oben auf der Liste – gleich gefolgt von der 
Frage, wie diese Umbauten finanziert werden sollen. In Zeiten von Inflation und 
Energiekrise eine nicht unerhebliche Über-
legung. 
Um für lange Zeit ein weitestgehend selb-
ständiges Leben in den eigenen vier Wän-
den führen zu können, muss unbedingt 
das Sturz- und Verletzungsrisiko verringert 
werden. Für nahezu jede Barriere gibt es ein 
passendes Hilfsmittel oder einen Umbau-
vorschlag. Der Vorsatz unserer Beratung ist 
es, weniger Maßnahmen nach dem Gieß-
kannenprinzip zu empfehlen, sondern ge-
meinsam mit den Ratsuchenden individuelle 
Lösungen zu finden. 
Das Ziel: So viel wie nötig, aber so wenig 
wie möglich an Unterstützung zu beanspru-
chen, um die eigene Beweglichkeit noch 
lange Zeit zu fordern und somit zu erhalten. 
Gestreng nach dem Motto: „Wer rastet, der 
rostet“. So muss es nicht immer sofort ein Treppenlift sein. Treppensteighilfen 
zum sicheren Abstützen oder Halbstufen, die die Höhe der zu bewältigenden 
Treppenstufen halbieren, nutzen die verbleibende Kraft und erhöhen Selbstän-
digkeit und Selbstwertgefühl.
Wir haben im Laufe unserer Beratungstätigkeit festgestellt, dass je nach ge-
sundheitlichem Zustand Barrieren mehr oder weniger als solche wahrgenom-
men werden. Mit einfachen und sanften Übungen kann bis ins hohe Alter dem 
Muskelabbau entgegengewirkt, bzw. können Muskeln aufgebaut werden. Der 
Körper findet so wieder Haltung, Koordination und Gleichgewicht. Auch langsa-
me Spaziergänge trainieren die Ausdauer – um vielleicht doch noch zwei Stufen 
aus eigener Kraft sicher steigen zu können. Ein paar Anregungen finden Sie auf 
der Internetseite www.aelter-werden-in-balance.de
Vielerorts bieten Sportvereine seniorengerechte Sportprogramme an. Sie sind 
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gleichzeitig eine Plattform für gesellschaftliche Teilhabe, Spaß und neue Freund-
schaften – vielleicht auch zur gegenseitigen Unterstützung. Fragen Sie am Bes-
ten in Ihrer Heimatgemeinde nach. Auch Programme wie „Trittsicher durchs Le-
ben“ legen den Fokus auf die Erhaltung und Stärkung der Mobilität. So lassen 
sich Stürze und schwere Verletzungen vermeiden, Menschen finden wieder Si-
cherheit beim Gehen und können ihren Aktionsradius vergrößern.
Wenn Sie sich mit größeren oder kleineren Maßnahmen befassen möchten oder 
Fragen zu Netzwerkpartnern haben, steht Ihnen Nadine Abramowski, hauptamt-
liche Wohnraumberaterin des Landkreises Landshut, gemeinsam mit Ehrenamt-
lichen Wohnraumberaterinnen und -beratern zur Seite. Bei Ihnen zuhause wer-
den Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt oder gemeinsam erarbeitet. 
Dieses Angebot steht allen Landkreisbürgerinnen und –bürgern kostenfrei 
zur Verfügung. Sie erreichen Frau Abramowski telefonisch unter 0871-
4082117 oder per Mail: wohnraumberatung@landkreis-landshut.de.

Vorsorgen für den Stromausfall
Sind Sie sich bewusst, wie abhängig wir von Strom sind? Was passiert, wenn 
der Strom länger ausfällt? Das Telefon ist tot, die Heizung springt nicht an, Lei-
tungswasser fehlt, der Computer streikt, die Kaffeemaschine bleibt aus, das Licht 
ist weg. Die Aufzählung können Sie beliebig erweitern. Schnell merken Sie, wie 
abhängig Sie von elektrischer Energie sind. In der Regel werden Stromausfälle 
in wenigen Stunden behoben. Aber es kann in Notsituationen durchaus auch 
einmal Tage dauern, bis der Strom wieder verfügbar ist. Beispielsweise wenn 
Stromleitungen bei einem Unwetter oder starken Schneefällen beschädigt wur-
den. Unter dem Link des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katast-
rophenhilfe https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Not-
situationen/Stromausfall/stromausfall_node.html finden Sie Tipps, wie 
Sie die Auswirkungen eines Stromausfalls auf sich und Ihr Umfeld mildern 
können.

Persönliche Vorsorgepflicht im Ernstfall für mind. 8 Tage
- Energie (Notwärme wie z.B. Kaminholz zzgl. sonst Kälteschutz)
- Wasser (Trinkwasser, ggf. auch per Filter aus Regenwasserzisternen)
- Haltbare Essensversorgung

Persönliche Vorsorgepflicht im Ernstfall für mind. ein Monat
- persönlich benötigter Schutzausrüstung (Beatmung etc.), 
- persönlichem Medikamentenbedarf
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   Informationen aus den Einrichtungen, Unternehmen 
und Vereinen   

Bücherei - neue Gebührenordnung
In der Gemeinderatssitzung vom 25.10.2022 wurde vom Gemeinderat die 
neue Gebührenordnung wie folgt genehmigt.

Gebührenordnung der Gemeindebücherei Obersüßbach 

 
Ausweisgebühren pro Jahr      Euro 

Bibliotheksausweis für Einzelpersonen ab 18 Jahren   6,00 

 

Bibliotheksausweis für Kinder und Jugendliche    frei  

bis einschließlich 17 Jahre 

 

Bibliotheksausweis ermäßigt für Schüler ab 13 Jahren,  entfällt 

Student*innen, freiwillig Wehrdienstleistende, Absolventen 

des Bundes- und Jugendfreiwilligendienstes,  

Arbeitslosengeld II-Empfänger sowie Senioren 

 

Bibliotheksausweis für Kinder bis einschließlich 12 Jahre  entfällt 

 

Bibliotheksausweis für Familien      entfällt 

(ab 2 Personen einschließlich Kinder bis 18 Jahren im selben Haushalt) 

 

Säumnis- und Mahngebühren      Euro 

pro Woche und Medium       0,20 

schriftliche Mahnung       1,50 

 

Bearbeitungs- und Ersatzgebühren     Euro 

Ersatzausweis        2,00 

Beschädigung oder Verlust von Medien(-bestandteilen)  variabel 

 

Die Gebührenordnung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Nachträgliche Änderungen  

erfassen auch bereits bestehende Benutzungsverhältnisse. 

 

Stand 01.01.2023 
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Christbaumversteigerung Schloßschützen Obersüßbach
Die Christbaumversteigerung der Schloßschützen findet Sonntag, 04.12.2022 
um 19.00 Uhr im Schützenheim statt. Die Besucher werden gebeten, die Ver-
steigerungsgegenstände selbst mitzubringen oder beim Vorstand abzugeben.

Christbaumversteigerung FW Niedersüßbach
Die Christbaumversteigerung der FW Niedersüßbach findet am 06. Januar 2023 
um 17.00 Uhr im Gasthaus Kreitmeier statt. 

Winterwanderung Schloßschützen Obersüßbach
Am Sonntag, 22. Januar 2023, findet die Winterwanderung der Schloßschüt-
zen Obersüßbach statt. Der Treffpunkt und das Ziel wird später kommuniziert.

Ökotipp der BUND Naturschutz -Ortsgruppe Holledauer Eck 
Der Advent naht, es wird früh dunkel. Und wir machen es uns gern gemütlich, 
oft auch bei Kerzenlicht. Doch Kerzen enthalten nicht selten Stoffe, die gefährlich 
sind für Mensch und Umwelt. Vorsicht ist vor allem bei bunten Billigprodukten 
und geschmückten Figurenkerzen angebracht.
Durch das Abbrennen von Paraffinkerzen (Paraffin ist ein Erdölprodukt), welche 
einen hohen Schwefelgehalt aufweisen können, entsteht Schwefeldioxid. Dieses 
kann zu allergieähnlichen Reaktionen führen. Die potenziell allergisierenden, 
erbgutschädigenden oder auch krebserregenden Stoffe gelangen bei der Pro-
duktion über Farben, Lacke und Duftmittel in die Kerzen. Zu den für uns nicht 
erkennbaren Inhaltsstoffen gehören Schwermetalle, halogenorganische Verbin-
dungen, polyzyklische Moschus-Verbindungen und Flammschutzmittel. Beim 
Abbrennen der Kerzen können diese umwelt- und gesundheitsgefährdenden 
Stoffe freigesetzt werden. Vor allem dann, wenn mehrere Kerzen brennen, die 
Flammen flackern und sich Ruß bildet. Die gemütliche Atmosphäre zuhause wird 
also möglicherweise im wahrsten Sinne des Wortes getrübt von Schadstoffen. 
Rußt eine Kerzenflamme, liegt das meist an Zugluft und einem zu langen Docht. 
Dochte daher kurz halten. Um die Entstehung von vermeidbarem ungesundem 
Rauch zu verhindern, sollte der Docht nach dem Löschen der Flamme in das 
noch flüssige Wachs getaucht werden. Es empfiehlt es sich außerdem, nach dem 
Löschen der Kerzen gut zu lüften. 
Bei Teelichtern sollte man zusätzlich darauf achten, solche ohne Alu- oder sons-
tige Schalen zu kaufen. Die Herstellung von Aluminium verbraucht extrem viel 
Energie. Die Verwendung von Aluminium für Wegwerfprodukte wie Teelichtscha-
len ist deshalb Energieverschwendung. Die Teelichtschalen werden in der Regel 
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nicht wiederverwertet und landen im Hausmüll, wo sie zusammen mit diesem 
verbrannt werden.  Teelichter am besten ohne Aluschalen kaufen und in Glas-
schälchen  stecken. Denn so fällt nach dem Abbrennen kaum Müll an. 
Beim Kauf von Kerzen sollten wir uns an dem "RAL-Gütezeichen Kerzen" (https://
ral-c.com) orientieren. Die Mehrzahl der in Deutschland angebotenen Kerzen 
trägt bereits dieses Siegel. Es verpflichtet Hersteller, sich bei den Inhaltsstoffen 
an Grenzwerte hinsichtlich Gesundheit und Umwelt zu halten. Eine bessere Alter-
native zu Paraffinkerzen sind Kerzen aus Bienenwachs, weil sie umweltfreundlich 
hergestellt werden. 

Leben im Einklang
Die Teilnahme an Familienaufstellungen ist ein tiefes Erlebnis. Durch Aufstel-
lung mit Stellvertreter für die tatsächliche Person können wertvolle Einsichten 
gewonnen werden. Wenn sich unsere Liebe achtungsvoll mit familiengerechter 
Ordnung verbindet, entsteht neue Kraft für unser Leben.

Wochenendseminar mit Familienaufstellung:
Obersüßbach Feuerwehrhaus Bauhofstraße 1
17.12.2022 von 10 - 18 Uhr
18.12.2022 von 9 - 17 Uhr

Leitung: Günter Schricker
Anmeldung: Maria Sellmeier 08708/922050
Email: maria-th.sellmeier@web.de
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Süßbacher MSC
Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung des MSC Obersüßbach im Vereinslo-
kal Radlmeier in Obermünchen statt. Nach einem kurzen Grußwort des Vorsit-
zenden Richard Lehner ließ man sich das Abendessen schmecken. Anschließend 
erfolgten die Berichte des Kassenwartes und des Schriftführers.
Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde die alte Vorstandschaft im Amt be-
stätigt. Zum Ausklang wurde noch eine Diaschau zu den Motorradausflügen 
vom vergangenen Jahr gezeigt. Die humorvollen Gespräche und Anekdoten 
dauerten bis spät in die Nacht.

Bild: Vorstandschaft (v.l.n.r.) Christian Vorlaufer, Christian Huber, Ramona Hai-
merl, Richard Lehner, Albert Rauch

KLB Obersüßbach
Pilgergruppe der KLB wandert auf dem Obersüßbacher Kapellenweg

Der Kapellenweg in Obersüßbach ist nicht einfach nur ein Wanderweg. Er soll 
vielmehr dazu anregen, durch Impulse in der alltäglichen Hektik und Zeitnot 
einmal Gewohntes zu überdenken und zur inneren Einkehr einladen. Der Weg 
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beginnt an der Pfarrkirche Obersüßbach und führt an sieben weiteren Kapellen 
und Kirchen, den Ort umringend, vorbei.
Die Erbauer hatten unterschiedliche Anliegen warum mit der Errichtung einer 
Kapelle Gott gedankt oder gehuldigt werden sollte. Diese Gründe waren der 
Grundgedanke für die ausgesuchten Themen, die zum Nachdenken anregen 
sollten. Ein Weg also mit vielen Botschaften.
Die Vorsitzende der KLB Obersüßbach, Karin Haimerl, die 2020 erstmals den etwa 
10 km langen Besinnunsgweg ins Leben gerufen hatte, lud auch am Sonntag, 
16.10.22 dazu ein. Etwa 25 Erwachsene und Kinder pilgerten bei strahlendem 
Sonnenschein von der Kirche St. Jakobus in Obersüßbach zur Simbürger-Ka-
pelle, dann zur Steger-Kapelle in Haslau und über die Maria Himmelfahrts-Ka-
pelle in Freyung nach Niedersüßbach zur Müller-Kapelle. Im Anschluss ging 
der Weg weiter zur Kirche St. Johannes in Niedersüßbach, über Abraham zur 
Kolmeder-Kapelle nach Kolmöd und an Haarland vorbei zur letzten Station der 
Rainer-Kapelle.
Zum Abschluss stärkte sich die Pilgergruppe im Gasthaus Schranner.
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   Neues aus der ILE Holledauer Tor   

Regionalbudget
Auch im Jahr 2022 konnte sich die ILE wieder über viele kreative Ideen für das 
Regionalbudget freuen. Insgesamt konnten 28 Projekte quer über das ganze 
ILE Gebiet verstreut gefördert werden. In der Gemeinde Obersüßach konnten 
eine Küchenausstattung und eine Sichtschutzhecke für das Freibad, ein neues 
Vereinsbanner für die KLB, neue Nikolausgewänder für die KLJB, ein Findling mit 
Hinweisschildern und Schattenbäume für die Schule und eine Streuobst- und 
Blumenwiese am Waldkindergarten gefördert werden. ILE-übergreifend wur-
de ein Musikantennetzwerk, ein Gesundheitsmobil für Bienen, Projekttage für 
Schulen und Kindergärten zum Thema „natürliches Färben mit Färberpflanzen“, 
ein mobiles Cafe und ein Buch das historisches Wissen aus der ILE vermittelt um-
gesetzt. Einen Überblick über alle geförderten Projekte gibt es auf der ILE-Seite 
www.ile-holledauertor.de unter der Rubrik „Projekte“. 

Buch und Stammtisch für historische Entdecker des „Holledauer 
Tores“ 

Erstmals ist es auch schwarz auf weiß dokumentiert: die Region „Holledauer 
Tor“ – bestehend aus den fünf Gemeinden Furth, Hohenthann, Obersüßbach, 
Pfeffenhausen und Weihmichl - ist eine historische Entdeckerregion. Die ILE (In-
tegrierte Ländliche Entwicklung) „Holledauer Tor“ ist eine Fundgrube für alle, 
die sich für die Rätsel und die Geheimnisse der Geschichte interessieren. Die 
Autoren des Buches, Johannes und Vitus Lechner, stellten das Buch im Rahmen 
einer Verbandsausschusssitzung den ILE-Bürgermeistern vor.  „Es ist ein Eintau-
chen in das Leben damals, wie die Menschen ihr Leben meisterten und die oft 
schwierigen Lebensbedingungen bewältigten, wie sie sich schützten und wie 
sie begraben wurden.“ erläuterte Herr Lechner. Denn ohne unsere Vorfahren 
gäbe es uns nicht. So findet man ehemalige Burgen und Befestigungen, die man 
gemeinhin als Burgställe bezeichnet, neben keltischen Grabhügeln. Denn schon 
damals war unsere Region besiedelt. Aber auch historische Verkehrswege, die 
bis in die Zeit der Römer und darüber hinaus reichten, prägen unsere Land-
schaft. Das Holledauer Tor war nicht nur eine Durchgangsregion wichtiger Stra-
ßen. Ein Jakobsweg oder eine alte Salzstraße passierten Händler, römische Legi-
onäre, einheimische Kelten und bajuwarische Siedler. Es gab einige bedeutende 
Verkehrsknotenpunkte und damals wie heute, wurde über die Trassenführung 
diskutiert und diese oft auch verändert. Manche heutige Bundesstraße wurde 
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erst im 18. Jahrhundert so verändert, wie wir es heute vorfinden. Ochsen-und 
Pferdewägen brachten Handelsgüter in die Siedlungen und tauschten hier ihre 
Güter. Dass auch das kulturelle Erbe sehr reichhaltig ist, wird am Beispiel der 
Kirchen und Kapellen rund um den Further Bach gezeigt. Das Buch ist in den 
Rathäusern der ILE-Gemeinden und bei Herrn Lechner (hanslechner22@gmail.
com) erhältlich. 

Zudem sind geschichtsinteressierte Personen jeden Alters oder Geschlechts ein-
geladen sich am 09.12.2022 um 18:00 Uhr im Further Klosterbräustüberl zu ei-
nem Stammtisch zu treffen. Daraus kann ein regelmäßiger Stammtisch an unter-
schiedlichen Orten der ILE werden. Herr Lechner sprüht geradezu vor Ideen: „So 
könnten ein Bairisches Sprachmuseum, woher gewisse Ausdrücke kommen und 
evtl. die Gründung einer Theatergruppe Holledauer Tor, mit historischen Bezü-
gen besprochen werden. Denn auch der Humor, die Liebe etc. waren damals 
ebenso Themen wie heute.“ Und natürlich ist jeder herzlich dazu eingeladen, 
eigene Ideen mitzubringen.
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VERANSTALTUNGEN Dezember 2022
Samstag
03.12. KLJB: Fahrt zum Christkindlmarkt nach Pullman-City

Sonntag
04.12. 19.00 Schlossschützen Obersüßbach: 

Christbaumversteigerung, Schützenheim

Donnerstag
08.12. 18.00 Frauenbund: Kirche, anschließend Weihnachtsfeier,

Gasthaus Radlmeier

Freitag
09.12. 18.00 Dorfgemeinschaft Niedersüßbach: Krippenweg,

Weizenbauer-Hof

Samstag
10.12. 19.30 FFW Obermünchen: Weihnachtsfeier, 

Gasthaus Radlmeier

Sonntag
11.12. 18.00 FFW Obersüßbach: Christbaumversteigerung,

Gasthaus Schranner

Samstag
17.12. 19.00 KLJB: Weihnachtsfeier,

Getränkemarkt Noderer

Sa. - So.
17.-18.12. Wochenendseminar mit Familienaufstellung

Mittwoch
21.12. 17.00 FFW Obersüßbach: Wintersonnwendfeier

Samstag
24.12. KLJB: Glühweinausschank nach der Christmette

Montag
26.12. 19.00 FFW Obermünchen: Christbaumversteigerung,

Gasthaus Radlmeier

Donnerstag
29.12. 19.00 FFW Obersüßbach: Jahresabschlussfeier,

Gasthaus Schranner

VERANSTALTUNGEN Januar 2023
Sonntag
01.01. 17.00 Gemeinde Obersüßbach: Kirche, 

anschließend Neujahrsempfang
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Donnerstag
05.01. 19.00 TSV Obersüßbach: Christbaumversteigerung,

Stüberl

Freitag
06.01. 17.00 FFW Niedersüßbach: Christbaumversteigerung, 

Gasthaus Kreitmeier

Freitag
ab 06.01. 19.00 MSC: jeden ersten Freitag im Monat Stammtisch,

Gasthaus Radlmeier

Samstag
14.01. 19.00 KLJB Obersüßbach: Faschingsball,

Gasthaus Radlmeier

Sonntag
15.01. 15.00 KLB Obersüßbach: Fackelwanderung, 

Treffpunkt Raiffeisen

Sonntag
22.01. 13.30 Schlossschützen Obersüßbach: Winterwanderung

Sonntag
29.01. 14.00 TSV Obersüßbach: Kinderfasching,

Mehrzweckhalle

VERANSTALTUNGEN Februar 2023
Freitag
10.02. 20.00 Frauenbund: Frauenfasching,

Gasthaus Radlmeier

Samstag
18.02. 18.00 KSK: Wanderung, Treffpunkt Röcklhalle

Montag
20.02. 18.00 KSK: Kappenabend, Gasthaus Schranner

Freitag
24.02. 19.00 FFW Martinszell: 18.30 Kirche anschließend Jahreshaupt-

versammlung, Gasthaus Albrecht

Samstag
25.02. KLJB Obersüßbach: Skifahrt

Sonntag
26.02. KLJB Obersüßbach: Skifahrt
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VERANSTALTUNGEN März 2023
Donnerstag
02.03. Gemeinde: Blutspenden, Mehrzweckhalle

Freitag
03.03. Schlossschützen: Gemeindeschießen, Schützenheim

Samstag
04.03. Schlossschützen: Gemeindeschießen, Schützenheim

Sonntag
05.03. Schlossschützen: Gemeindeschießen, Schützenheim

Sonntag
05.03. 14.00 Gartenbauverein: Jahreshauptversammlung,

Gasthaus Schranner

Montag
06.03. Schlossschützen: Gemeindeschießen, Schützenheim

Samstag
11.03. 18.00 FFW Obersüßbach: Jahreshauptversammlung,

Gasthaus Schranner

Samstag
18.03. 18.00 Schlossschützen Obersüßbach: Preisverleihung 

Gemeindeschießen, Schützenheim

Sonntag
19.03. 14.00 Frauenbund: Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen,

Gasthaus Schranner

Freitag
24.03. 16.00 Frauenbund: Palmbuschenbinden

Samstag
25.03. 19.30 FFW Niedersüßbach: Generalversammlung,

Gasthaus Kreitmeier

Sonntag
26.03. 14.00 Pfarrei Obersüßbach: Pfarrversammlung, 

Gasthaus Schranner

Freitag
31.03. 19.30 KLB Obersüßbach: Theater, Mehrzweckhalle
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VERANSTALTUNGEN April 2023
Samstag
01.04. 19.30 KLB Obersüßbach: Theater, Mehrzweckhalle

Sonntag
02.04. 18.00 KLB Obersüßbach: Theater, Mehrzweckhalle

Donnerstag
06.04. 19.30 FFW Obermünchen: Jahreshauptversammlung,

Gasthaus Radlmeier

Sonntag
09.04. 18.00 KLB Obersüßbach: Theater, Mehrzweckhalle

Samstag
22.04. 19.00

Schlossschützen Obersüßbach: 
Jahreshauptversammlung mit Saisonabschlussfeier, 
Schützenheim

Samstag
29.04. 19.00 TSV: Jahreshauptversammlung, Stüberl

Samstag
29.04. MSC: Anfangsfahrt

Sonntag
30.04. 19.00 FFW Martinszell: Maifeier, Gasthaus Albrecht

Sonntag
30.04. MSC: Anfangsfahrt

VERANSTALTUNGEN Mai 2023
Montag
01.05. MSC: Anfangsfahrt

Montag
01.05.

FFW Obermünchen: Maibaumaufstellen, 
Gasthaus Radlmeier

Montag
01.05. FFW Obersüßbach: Maibaumaufstellen

Montag
01.05. Maibaumfreunde Niedersüßbach: Maibaumaufstellen
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Samstag
06.05. 19.00 KSK: Mitgliederversammlung, Gasthaus Schranner

Sonntag
07.05. 14.00 KLB Obersüßbach: Maiandacht (Kirche), anschließend

Jahreshauptversammlung, Gasthaus Schranner

Samstag
13.05. 19.00 Frauenbund: Muttertagsfeier nach der Fatima Andacht,

Gasthaus Radlmeier

Donnerstag
18.05. Reitverein Obermünchen: WBO-Reitturnier

VERANSTALTUNGEN Juni 2023
Sonntag
18.06. 14.00 FFW Obersüßbach: Tag der offenen Tür

Samstag
24.06. 19.00 KLJB Obersüßbach: Sonnwendfeier

Sonntag
25.06. Dorffest Niedersüßbach

VERANSTALTUNGEN Juli 2023
Mittwoch
05.07. MSC: Sommerfahrt

Donnerstag
06.07. MSC: Sommerfahrt

Freitag
07.07. MSC: Sommerfahrt

Samstag
08.07. MSC: Sommerfahrt
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Samstag
08.07. Reitverein: Obermünchen: Dressurturnier

Sonntag
09.07. MSC: Sommerfahrt

Sonntag
09.07. Reitverein: Obermünchen: Dressurturnier

Sonntag
09.07. 14.00 Gartenbauverein: Gartenfest, Getränkemarkt Noderer

Samstag
15.07. Frauenbund: Ausflug

Samstag
22.07. Reitverein: Obermünchen: Springturnier

Sonntag
23.07. Reitverein: Obermünchen: Springturnier

Sonntag
23.07.

Pfarrei Obersüßbach: Pfarrfest ab Mittag,
Getränke Noderer

VERANSTALTUNGEN August 2023
Montag
14.08. KLJB: Zeltparty, Badparkplatz

Montag
14.08. 18.00 MSC: Sommer- und Grillfest, Gasthaus Radlmeier

Montag
14.08. 17.00 Frauenbund: Kräuterbuschenbinden

Dienstag
15.08. Pfarrei Obersüßbach: Patrozinium Kapelle Freyung

Freitag
18.08. KLJB: Weinfest, Badparkplatz
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Samstag
19.08. KLJB: Heimatabend, Badparkplatz

Sonntag
20.08. KLJB: Festsonntag, Badparkplatz

VERANSTALTUNGEN September 2023
Mittwoch
13.09. 18.30 Schlossschützen Obersüßbach: Saisonanfang, 

Schützenheim

Samstag
16.09. MSC: Abschlußfahrt

Sonntag
17.09. MSC: Abschlußfahrt

Samstag
23.09. 18.00 KSK: Weinfest, Getränkemarkt Noderer

VERANSTALTUNGEN Oktober 2023
Mittwoch
14.10. 19.30 Schlossschützen Obersüßbach: Saisonanfangsfeier, 

Schützenheim

Montag
16.10.

KSK: Sammlung für Kriegsgräber im Gemeindebereich 
bis 05.11.

VERANSTALTUNGEN November 2023
Sonntag
05.11. KSK: Volkstrauertag

Samstag
18.11. 19.00 MSC: Jahreshauptversammlung, 

Gasthaus Radlmeier

Montag
20.11. Frauenbund: Adventskranzbinden
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Dienstag
21.11. Frauenbund: Adventskranzbinden

Mittwoch
22.11. Frauenbund: Adventskranzbinden

Samstag
25.11. 19.00 Süssbach Löwen: Weihnachtsfeier, 

Gasthaus Kreitmeier

Samstag
25.11. 19.00 FC-Bayern-Fanclub: Weihnachtsfeier, 

Gasthaus Radlmeier

VERANSTALTUNGEN Dezember 2023
Freitag
01.12. KSK: Sammlung für Christbaumversteigerung

Samstag
02.12. KSK: Sammlung für Christbaumversteigerung

Sonnntag
03.12. 18.00 KSK: Christbaumversteigerung, Gasthaus Schranner

Freitag
08.12. Frauenbund: Weihnachtsfeier

Sonntag
10.12. 19.00 Schlossschützen Obersüßbach: Christbaumversteigerung, 

Schützenheim

Samstag
16.12.

KLJB Obersüßbach: Weihnachtsfeier, 
Getränkemarkt Noderer

Sonntag
17.12. 18.00 FFW Obersüßbach: Christbaumversteigerung

Gasthaus Schranner

Samstag
23.12. Schlossschützen Obersüßbach: Weihnachtsfeier

Dienstag
26.12. 19.00 FFW Obermünchen: Christbaumversteigerung,

Gasthaus Radlmeier

Freitag
29.12. 19.00 FFW Obersüßbach: Jahresabschlussfeier,

Gasthaus Schranner
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StromsparendStromsparend
waschenwaschen

für normal verschmutzte
Wäsche reichen 30-40° C aus

Deckel aufDeckel auf
KochtopfKochtopf

erhitzt den Inhalt
schneller & spart Energie

Stoßlüften vs.Stoßlüften vs.
Fenster kippenFenster kippen

bestenfalls auf Durchzug
für 2-3 Minuten

Ohne VorheizenOhne Vorheizen
backenbacken

und Restwärme nutzen
sowohl im Backofen als auch 

auf der Herdplatte

Dusche vs.Dusche vs.
WanneWanne

bei ausgiebigen Wannenbä-
dern verbraucht man 3x mehr 

Wasser als beim Duschen

RaumtemperaturRaumtemperatur
senkensenken

bereits 1° C weniger senkt 
den Energieverbrauch um 6 %

EnergiespartippsEnergiespartipps
für den Alltagfür den Alltag

Energiesparen trägt nicht nur
zu geringeren Kosten bei,

sondern auch zur Versorgungs- 
sicherheit und dem Klimaschutz. 

LED-Leuchtmittel LED-Leuchtmittel 
und Zeitschaltuhrund Zeitschaltuhr

bei der Beleuchtung
im und um‘s Haus
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   Fundsachen   

Gegenstand                       Zeit               Ort

blaues FOX-Cappy 28.09.2022 Straßengraben zw. Furth u. 
Weihmichl, Furth

Schlüsselbund u. An-
hänger 04.10.2022 Kiesweg zw. Schule u. Hort, Furth

schw. Cap DJK Furth 05.10.2022 Engel-Apotheke, Furth

Schlüssel 18.10.2022 Turnhalle Grund- und Mittelschule, 
Furth

schwarze Fahrradhand-
schuhe 27.10.2022 Engel-Apotheke, Furth

Schutzbrille 27.10.2022 Engel-Apotheke, Furth

Schlüsselbund mit be-
schriftbarem Anhänger 01.11.2022 Eingang Friedhof, Furth

Wir gratulieren
08.12. 70. Herbert Schober

15.12. 70. Maria Bruckmaier

24.12. 70. Reinhold Theisz

Wir gratulieren allen Ehejubilaren 
zum Hochzeitstag und wünschen Ihnen 

noch viele gemeinsame Jahre!



AOK-Sprechtage
Auch im Jahr 2022 finden im Rathaus Furth  
leider keine Sprechtage der AOK statt.
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an:
AOK Landshut, Luitpoldstr. 28, 84034 Landshut
Tel. 0871/6950

VdK-Sprechtage 
Der Kreisverband Landshut mit der Vorsitzen-
den Monika Voland-Kleemann und der Ge-
schäftsführerin Kim Blum haben sich mit den 
ehrenamtlichen Ortsvorsitzenden des kreis-
verbandes Landshut darauf geeinigt, dass bis 
auf weiteres die Außensprechstunde im Rat-
haus nicht stattfindet. Der VdK bittet alle Mit-
glieder um Verständnis und weist darauf hin, 
dass Sie telefonische Informationen unter Tel. 
0871/923330 erhalten.

Energieberatung
Jeden ersten Mittwoch im Monat steht der  
Energieberater Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Kirner 
von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr telefonisch für eine 
Beratung zur Verfügung. Die Beratung ist für 
alle Bürger kostenlos.
Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Anmel-
dung unter Tel.-Nr.: 08704/9119-11, erforder-
lich.

Fundgegenstände
Das Fundbüro für alle Mitgliedsgemeinden  
der Verwaltungsgemeinschaft (Furth, Obersüß-
bach, Weihmichl) ist im Einwohnermeldeamt  
integriert. Online finden Sie es unter: 
http://www.furth-bei-landshut.de/furth/buer-
gerservice/fundbuero
 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint im  
Februar 2023!
Bitte reichen Sie Ihre Terminhinweise und  
Berichte bis spätestens 06. Januar 2023  
bei Frau Martina Schweiger (martina.schwei-
ger@vg-furth.de) ein.

  Verantwortlich für den Inhalt:
  Gemeinde Obersüßbach 
  Erster Bürgermeister Michael Ostermayr
  Am Rathaus 6
  84095 Furth

  Tel. 08704/9119-22
  Fax 08704/9119-33 

    E-Mail: info@vg-furth.de
  Internet: http://www.obersuessbach.de
  
  Öffnungszeiten Rathaus: 
  Montag – Freitag   8:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag 13:30 – 18:00 Uhr
  oder nach telefonischer Vereinbarung 

  Öffnungszeiten Bücherei:
  Montag  10:00 – 11:00 Uhr
  Mittwoch  17:00 – 18:30 Uhr
  1.u.2. Samstag im Monat 10:00 – 11:00 Uhr

  Öffnungszeiten Wertstoffhof:
  Mittwoch  15:00 – 18:00 Uhr 
  Samstag  12:00 – 15:00 Uhr
  (In den Wintermonaten (Nov. - Feb.) ist der 

    Wertstoffhof am Mittwoch geschlossen.) !!!

  Notdienste:
  Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
  Feuerwehr / Rettungsleitstelle:  112
  Polizei:   110
  Telefonseelsorge:    0800/111 0 111 
                    oder    0800/111 0 222

  Apotheken-Notdienstplan: 
  Internet unter www.engelapotheke-furth.de   
  o. an der Anzeigentafel der Engel-Apotheke, 
  Landshuter Straße 4, 84095 Furth.

  Zahnärzte-Notdienstplan: 
  Im Internet unter www.notdienst-zahn.de 
  oder in der örtlichen Tagespresse zu ent-
  nehmen.


